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Liebe Verantwortliche in den Abteilungen,

liebe Sportlerinnen und Sportler,

Die Landesregierung hat am 13. Mai 2021 eine neue Verordnung Uber infektionsschiitzende
MaRnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus (Corona-Verordnung) beschlossen.
Entsprechend dem Stufenplan fiir Offnungsschritte wird dadurch eine vorsichtige Wiederaufnahme
des praktischen Ubungs- und Trainingsbetriebs auf Grundlage eines Hygienekonzepts, das auch die
Kontaktnachverfolgung bericksichtigt, ermdglicht.

Das Landratsamtes Ostalbkreis hat am 13.06.2021 fiir den Ostalbkreis als eine seit finf Tagen in
Folge bestehende 7-Tage-Inzidenz von weniger als 35 Neuinfektionen festgestellt.

Damit gelten ab Montag, 14. Juni 2021 im Ostalbkreis die Regelungen des § 21 Abs. 5 CoronaVO
sowie die in § 21 Abs. 3 aufgefiihrten Regelungen der 3. Offnungsstufe.

Regelungen fiir die 3. Offnungsstufe:

>

Der Betrieb von Sportanlagen und Sportstatten (innen und auBen) ist fiir den Freizeit-
und Amateursport allgemein gestattet; dies gilt flir den organisierten Vereinssport auch
auBerhalb von Sportanlagen und Sportstatten. Kontaktloser Sportbetrieb ist erlaubt.

Je angefangenen 10 m? Trainingsfldche ist eine Person erlaubt

Sofern der Ubungsbetrieb ausschlieBlich im Freien stattfindet, entfillt die Testpflicht
fir Ubungsleiterinnen und Teilnehmerlnnen. Die Vorlage eines Impf- oder
Genesenennachweises ist nicht erforderlich.

Fiir den Ubungsbetrieb innerhalb geschlossener Rdumlichkeiten (indoor) gilt:

Die Teilnahme am Trainings- und Ubungsbetrieb ist fiir Sportlerinnen iiber 5 Jahren und
fur Ubungsleiterlnnen nur mit einem tagesaktuell (nicht dlter als 24 Stunden)
bescheinigten negativen Corona-Test, einem vollstandigen Impf- oder

Genesenennachweis moglich. Fir Schiilerinnen und Schiiler ist die Vorlage eines von der
Schule bescheinigten negativen Tests, der maximal 60 Stunden zurtickliegt, kiinftig fur
den Zutritt zu allen zuldssigen Angeboten ausreichen.

Fir Grundschilerlnnen die zuhause von den Eltern getestet werden, gilt diese
Eigenbescheinigung, sofern die Vorlage der Eigenbescheinigung durch die Schule
bescheinigt wird (Schreiben Kultusministerium B.-W. vom 11.06.2021)

Zusatzlich zu professionellen Schnelltests konnen auch zur Laienanwendung gedachte
Selbsttests genutzt werden. Dabei muss die Anwendung dieses Tests von einer
geeigneten Person Uberwacht und bestatigt werden: Die geeignete Person muss

“zuverldssig und in der Lage sein, die Gebrauchsanweisung des verwendeten Tests zu
lesen und zu verstehen, die Testung zu liberwachen, dabei die geltenden AHA-Regeln
einzuhalten, das Testergebnis ordnungsgemdfs abzulesen sowie die Bescheinigung korrekt
und unter Angabe aller erforderlichen Angaben und unter Wahrung des Datenschutzes
auszustellen.” Die jeweiligen Abteilungsleitungen kdnnen hierzu geeignete
Ubungsleiterinnen bestimmen.

Mindestabstand von 1,5 Metern abseits des Trainingbetriebes ist einhalten.

Umkleiden und Duschen sind ge6ffnet (innen wie auRen).



> Die Regelungen zur Abstands-, Maskenpflicht sowie die Zutritts- und Teilnahmeverbote
gelten weiterhin.

Fiir den Trainings- und Ubungsbetrieb gelten folgende Auflagen:

1. Vor Aufnahme des Trainings- und Ubungsbetriebes sind durch die jeweiligen Abteilungen
entsprechende Hygienekonzepte zu erstellen.

2. Vor-und Nachname der Teilnehmer sind auf beiliegendem Trainingsnachweis zu
dokumentieren und fiir einen Zeitraum von vier Wochen aufzubewahren.

3. Fir jede Trainings- und UbungsmaRnahme ist eine verantwortliche Person zu benennen, die
fiir die Einhaltung der genannten Auflagen verantwortlich ist.

Generell gelten folgende Hygieneanforderungen:

1. Einhaltung des empfohlenen Mindestabstandes von 1,5 m,
2. die regelmaRige und ausreichende Liftung von Innenrdumen,

3. die regelmafRige Reinigung von Oberflachen und Gegenstanden, die haufig von Personen
berthrt werden,

4. die Reinigung oder Desinfektion von Gegenstidnden, die bestimmungsgemal in den Mund
genommen werden, nachdem diese von einer Person benutzt wurden,

5. die regelmaRige Reinigung der BarfulR- und Sanitarbereiche,
6. Austausch ausgegebener Textilien, nachdem diese von einer Person benutzt wurden,

7. das Vorhalten von Handwaschmittel in ausreichender Menge sowie von nicht
wiederverwendbaren Papierhandtlichern oder Handdesinfektionsmittel oder anderen
gleichwertigen hygienischen Handtrockenvorrichtungen

Es gelten Zutritts- und Teilnahmeverbote:

Personen, die

1. einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus unterliegen,

2. typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Atemnot, neu
auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust, aufweisen,

3. weder eine medizinische Maske noch einen Atemschutz tragen, oder

4. weder einen Test-, einen Impf- noch einen Genesenennachweis vorlegen.

ist ein Zutritt zu den Sportstitten sowie die Teilnahme am Trainings- und Ubungsbetrieb untersagt.

Ergdnzende Informationen des TSV Hiittlingen:

1. Insamtlichen Sportanlagen und Sportstatten (indoor) des TSV Hittlingen ist das Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht, mit Ausnahme bei sportlicher Betatigung.



2. Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern, sind wahrend des gesamten
Trainingsbetriebes die Regularien der Corona-VO vom 13. Mai 2021 in Verbindung mit dem
Stufenplan fiir Offnungsschritte bei sinkenden 7-Tage-Inzidenzen unter 35 einzuhalten.
Diese sind als Anlage beigefligt. Darlber hinaus sind fir die ausgelibten Sportarten die
Vorgaben der jeweiligen Fachverbande einzuhalten. Die jeweiligen Abteilungen haben sich
diesbezliglich Gber ihren Verband zu informieren.

3. Ausreichendes und materialvertragliches Desinfektionsmittel miissen die Abteilungen selbst
beschaffen.

4. Wir bitten die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs der Geschaftsstelle mitzuteilen um
ggfs. entsprechende Belegungszeiten festzulegen.

5. Der TSV Hittlingen behalt sich vor, bei VerstolRen gegen die Bestimmungen einzelne
Sportlerinnen und Sportler oder Gruppen vom Trainingsbetrieb auszuschlieRen.

Umfassende Informationen stehen euch im Internet auch unter www.baden-wiirttemberg.de zur

Verflgung.

Wir wiinschen euch fir das Training viel Spal3, viel Erfolg und einen verletzungsfreien Verlauf. Wir
alle hoffen, dass sich die aktuelle Lage schnell wieder entspannen wird und dass wir bald wieder auf
,Normalbetrieb” umstellen kdnnen.

Gerade in dieser schwierigen Zeit gilt es umso mehr, die wichtigen Tugenden des Sports — Respekt,
Fairness und vor allem Teamgeist — zu leben.

Bleibt gesund!

Mit sportlichen GriiRen

Euer Vorstandsteam vom TSV Hiittlingen


http://www.baden-württemberg.de/

